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(Gesetz vom 25. März 2015, am 1. Oktober 2015 in 
Kraft getreten) 

Der Angestellte (Staat und Gemeinde) und der 
verbeamtete Angestellte (älter als 55 Jahre oder 
höheres Dienstalter als 25) können, im Falle 
schwerwiegender Gesundheitsprobleme und 
unter gewissen Umständen, kürzere Arbeitszeiten 
beantragen. Eine eingeschränkte Arbeitszeit von 75%, 
50% oder 25% einer normalen Vollzeitarbeit kann 
gewährt werden. Eine Teilzeitarbeit von 25% ist auf 1 
Jahr beschränkt. 

Prozedur

1. Die Rentenkommission kann vom Kontrollarzt, der 
betroffenen Person (mittels eines einfachen  
Briefes, adressiert an das Sekretariat der Renten-
kommission) oder der zuständigen Verwaltung 
befasst werden. 

2. Ist das Sekretariat der Rentenkommission befasst 
worden, informiert es die betroffene Person und die 
zuständige Verwaltung. 

3. Die Akte wird anschließend an den Kontrollarzt 
weitergeleitet, damit er einen medizinischen 
Bericht erstellt.  

4. Die betroffene Person wird vorgeladen und kann 
von einer Person ihrer Wahl begleitet werden.

Die Rentenkommission trifft die Entscheidung 
einstimmig. 

Vier verschiedene Situationen können nun auftreten: 

• Der Angestellte wird für fähig erklärt, seine 
Arbeit ohne Einschränkung und ohne einen 
Verwaltungswechsel wieder aufzunehmen. 

• Der Angestellte bekommt eine Invalidenrente. 
• Der Angestellte wird für fähig erklärt, seine 

letzte Arbeit wieder aufzunehmen. Ihm wird eine 
Teilzeitarbeit aus Gesundheitsgründen zuerkannt. 

• Der Angestellte wird einem anderen Posten 
zugewiesen. 

Je nach Komplexität der Akte kann die Prozedur bis zu 
drei Monate dauern.

Achtung: 

• Die Teilzeitarbeit aus Gesundheitsgründen 
muss täglich geleistet werden, es sei denn ein 
gegenteiliges medizinisches Gutachten liegt vor. 
Die Dauer dieser Maßnahme ist auf 10 Jahre 
beschränkt! 

• Sobald die betroffene Person Anspruch auf Rente 
hat, wird die Maßnahme beendet.  

• Während der Maßnahme muss sich der Angestellte 
regelmäßigen ärztlichen Kontrollen unterziehen.

• Der Verlust des Gehalts während der 
Maßnahme wird durch die Auszahlung einer 
kompensatorischen Entschädigungssumme 
ergänzt. Dabei handelt es sich um die Differenz, 
ausgedrückt in Indexpunkten, zwischen dem 
Gehalt der Teilzeitarbeit und dem vorigen 
Gehalt, welches im Monat vor der Maßnahme 
ausgezahlt wurde.

• Beträgt die Teilzeitarbeit nur 25% einer 
Vollzeitarbeit, beschränkt sich die Maßnahme 
auf 1 Jahr. Nach diesem Zeitraum  bekommt die 
betroffene Person die Invalidenrente. 

Ende der Teilzeitarbeit aus gesundheitlichen 
Gründen

Verbessert sich die gesundheitliche Situation des 
Angestellten, welchem die Maßnahme gewährleistet 
wurde, kann er seine Wiedereingliederung beantragen. 

Die Rentenkommission wird beauftragt und trifft eine 
Entscheidung. Dieses kann erfolgen

• auf Anfrage des Beamten / Angestellten;
• nachdem der Arbeitsarzt ein Gutachten erstellt 

hat. Er kann eine Wiedereingliederung oder eine 
Änderung der Teilzeitarbeit aus gesundheitlichen 
Gründen empfehlen. 

Teilzeitarbeit  
aus gesundheitlichen Gründen im öffentlichen Dienst  

(„Berufliche Wiedereingliederung“ im öffentlichen Dienst) 
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? An wen kann ich mich wenden?

 Dokumente und Formulare

Juristische Referenzen§
 § Loi du 25 mars 2015 modifiant 1) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux 

pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des 
Chemins de Fer luxembourgeois (art. 15 – 31)  
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2015/0059/index.html

• http://www.fonction-publique.public.lu/fr/remunerations-et-pensions/temps-partiel-sante/index.html

• http://www.fonction-publique.public.lu/fr/parcours/parcours/temps-partiel-sante/Lettre-circulaire---nouvelle-
Commission-des-pensions_1.pdf

• http://www.fonction-publique.public.lu/fr/parcours/parcours/temps-partiel-sante/Questions-reponses-service-
a-temps-partiel-pour-raisons-de-sante.pdf
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